
 

  
 

 

 
 
 
 
An meine 
Mandanten 

 
Nürtingen, 15. März 2016 

 
 

Mandantenbrief März 2016 
 

 
Sehr geehrte Mandanten, 
 
anbei erhalten Sie meinen aktuellen Mandantenbrief. Auf folgende interessante Themen möch-
te ich insbesondere hinweisen: 
 
Allgemein 

· Auskunftsersuchen an Dritte bedarf vorheriger Sachverhaltsaufklärung 
 

Einkommensteuer 

· Verluste aus Vermietung und Verpachtung bei Mietvertrag unter nahen Angehörigen 

· Geburtstagsfeier unter Umständen steuerlich absetzbar 
 

Lohn und Gehalt 

· Steuerliche Behandlung des Job-Tickets 
 

Umsatzsteuer 

· Verspätungszuschlag bei Einreichung der Umsatzsteuer-Voranmeldung in Papierform 
statt in elektronischer Form 
 

Mit freundlichem Grüßen 

 
 



 
Fälligkeitstermine Steuern/Sozialversicherung März 2016 und April 2016 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 10.03.20161 11.04.20162 
Umsatzsteuer 10.03.20163 11.04.20164 
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritäts-
zuschlag 

10.03.2016 entfällt 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 10.03.2016 entfällt 
Ende der Schonfrist  Überweisung5 
obiger Steuerarten 
bei Zahlung durch:  Scheck6 

14.03.2016 14.04.2016 

07.03.2016 08.04.2016 

Sozialversicherung7 29.03.2016 27.04.2016 
Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer 

sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

 
1 Für den abgelaufenen Monat. 
2 Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
3 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne 

Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des 
Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

6 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als 
erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

7 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden 
Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen 
Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei 
Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 23.03.2016/25.04.2016) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Allgemein 
Auskunftsersuchen an Dritte bedarf vorheriger Sachverhaltsaufklärung 
Bei einem als verlässlich anzusehenden Steuerpflichtigen sind einem Auskunftsersuchen gegenüber 
Dritten unbedingt vorherige Ermittlungen bei dem Steuerpflichtigen selbst voranzustellen. Solche 
Maßnahmen gegenüber Dritten sind sensibel zu beurteilen, denn sie können für den Betroffenen so-
wohl betrieblich als auch privat zu nachteiligen Wirkungen führen. 
Deshalb ist gesetzlich bestimmt, dass andere Personen als Beteiligte nur heranzuziehen sind, wenn 
eine Sachverhaltsaufklärung beim Beteiligten selbst scheiterte. Der Untersuchungsgrundsatz muss 
von der Behörde sachgerecht gewahrt werden. 
Der Bundesfinanzhof entschied, dass ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung 
auch im engeren Sinne verhältnismäßig zu sein hat. Die Finanzverwaltung muss im Rahmen vorweg-
genommener Beweiswürdigung aufgrund konkreter Tatsachen zwingend zu dem Schluss kommen, 
dass die Mitwirkung des Betroffenen erfolglos bleiben wird. 
Davon konnte im Streitfall das Finanzamt nicht ausgehen, weil sich kein hinreichender Anlass ergab 
und keine atypische Fallgestaltung zu erkennen war. Ermittlungen „ins Blaue hinein“ sind nicht zuläs-
sig. 

Einkommensteuer 
Verteilung des Mehrergebnisses einer Betriebsprüfung auf die Gesellschafter einer 
Mitunternehmerschaft 
Bei einer Mitunternehmerschaft richtet sich die Verteilung der Mehrergebnisse aus einer Betriebsprü-
fung grundsätzlich nach dem Gewinnverteilungsschlüssel. Es ist unerheblich, ob nicht anerkannte 
Betriebsausgaben nur einem Gesellschafter zuzurechnen sind. 
Änderungen von Gewinnverteilungsabreden, die eine andere Zuordnung von Mehrergebnissen aus 
Betriebsprüfungen regeln, sind unerheblich, wenn sie nach Ablauf des Geschäftsjahrs, aber vor Be-
ginn einer Betriebsprüfung getroffen wurden. Rückwirkende Abreden über eine Änderung der Ge-
winnverteilung sind zwar zivilrechtlich wirksam, aber steuerlich nicht anzuerkennen. 
(Quelle: Urteil des Finanzgerichts Baden-Württemberg) 

Verluste aus Vermietung und Verpachtung bei Mietvertrag unter nahen Angehörigen 
Voraussetzung für die steuerrechtliche Anerkennung eines Mietverhältnisses zwischen nahen Ange-
hörigen ist, dass der Mietvertrag bürgerlich-rechtlich wirksam geschlossen ist und darüber hinaus 
sowohl die Gestaltung als auch die Durchführung des Vereinbarten dem zwischen Fremden Üblichen 
entspricht (Fremdvergleich). Es kommt entscheidend darauf an, ob die Vertragsparteien ihre Haupt-
pflichten, wie die Überlassung einer konkret bestimmten Sache und die Höhe der Miete, klar und ein-
deutig vereinbart und wie vereinbart durchgeführt – d. h. bezogen auf die Miete: gezahlt – haben. 
Werden von einem nahen Angehörigen als Mieter über einen längeren Zeitraum keine Mietzahlungen 
geleistet und nimmt der Vermieter das ohne Beanstandungen und ohne Aufnahme rechtlicher Maß-
nahmen hin, sind durch das Mietverhältnis entstandene Verluste nach einem Urteil des Finanzgerichts 
Rheinland-Pfalz nicht bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung zu berücksichtigen. 
Abschließend entscheiden muss der Bundesfinanzhof. 

Geburtstagsfeier unter Umständen steuerlich absetzbar 
Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz hat entschieden, dass die Kosten einer Geburtstagsfeier, zu der 
ausschließlich Arbeitskollegen eingeladen sind, als Werbungskosten abziehbar sind. 
Der alleinige Geschäftsführer einer GmbH lud anlässlich seines 60. Geburtstags ca. 70 Personen zu 
einer Geburtstagsfeier ein. Es handelte sich dabei ausschließlich um Arbeitskollegen und Mitarbeiter, 
einige Rentner und den Aufsichtsratsvorsitzenden. Die Feier fand in der Werkstatthalle der GmbH 
statt. 
Das Finanzamt lehnte den Abzug der Aufwendungen für die Geburtstagsfeier als Werbungskosten ab. 
Das Finanzgericht war gnädiger: Die Geburtstagsfeier war beruflich veranlasst, so dass die Kosten 
dafür Werbungskosten waren. Ein Geburtstag ist zwar ein privates Ereignis. Weil aber keine privaten 
Freunde oder Verwandten eingeladen waren, sondern nur Personen aus dem beruflichen Umfeld, die 
Feier in den Räumen des Arbeitgebers und zumindest teilweise während der Arbeitszeit stattfand, 
überwogen die beruflichen Gründe. Außerdem war die Feier mit 35 EUR pro Person deutlich billiger 
als vergleichbare private Feiern des Geschäftsführers. 
Der Bundesfinanzhof wird sich mit dem Fall beschäftigen müssen. 
 



 
Lohn und Gehalt 
Steuerliche Behandlung des Job-Tickets 
Stellt der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern Job-Tickets verbilligt oder unentgeltlich zur Verfügung, 
führt das zu Arbeitslohn, weil ein geldwerter Vorteil (Sachbezug) vorliegt. Das gilt nicht, wenn das Job-
Ticket nicht mehr als 44 EUR monatlich wert ist. 
In der Regel ist das unproblematisch, wenn die Tickets monatlich überlassen werden. Also bei der 
monatlichen Überlassung einer Monatsmarke oder einer monatlichen Fahrberechtigung, auch wenn 
das Job-Ticket für einen längeren Zeitraum gilt. Dann muss aber vorgesehen sein, dass das Ticket 
jeden Monat „aktiviert/freigeschaltet“ werden muss, oder die Tarif- und Nutzungsbestimmungen sehen 
vor, dass die jeweilige monatliche Fahrberechtigung erst durch die rechtzeitige monatliche Zahlung 
erworben wird. 
Beispiel: 
Der Arbeitnehmer erhält von seinem Arbeitgeber zum 01. Januar 2016 unentgeltlich eine Fahrkarte für 
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel für die Strecke zwischen Wohnung und Arbeit. Die Karte hat 
den Aufdruck „gültig bis 31.12.2017“. Nach den Tarifbestimmungen des Verkehrsanbieters wird wäh-
rend der Gültigkeitsdauer 01.01.2016 bis 31.12.2017 die monatliche Fahrberechtigung durch die 
rechtzeitige monatliche Zahlung erworben. Der geldwerte Vorteil aus dem Sachbezug „Job-Ticket“ 
beträgt monatlich 42 EUR. Weitere Sachbezüge liegen nicht vor. 
Die 44-EUR-Freigrenze für Sachbezüge ist anwendbar. Da es sich um die monatliche Fahrberechti-
gung eines Job-Tickets handelt, das für einen längeren Zeitraum gilt, fließt der geldwerte Vorteil aus 
dem Sachbezug monatlich zu. Da der geldwerte Vorteil von monatlich 42 EUR die 44-EUR-Freigrenze 
nicht übersteigt, ist er nicht zu versteuern. 
Vorsicht ist bei Jahreskarten geboten. Werden diese nur einmalig bezahlt und ausgehändigt, fließt ihr 
Wert nur einmal im Zeitpunkt der Aushändigung zu, so dass die Freigrenze überschritten ist. 

Arbeitnehmer müssen sonntags nicht den Briefkasten überprüfen 
Die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ist eine einseitige empfangsbedürftige Willenserklärung, die 
ihre Wirkung erst mit Zugang beim Empfänger entfaltet. Sie ist zugegangen, wenn sie derart in den 
Machtbereich des Empfängers gelangt ist, dass dieser sich unter normalen Umständen von ihrem 
Inhalt Kenntnis verschaffen kann und die Kenntnisnahme nach den Gepflogenheiten des Verkehrs 
erwartet werden muss. Es ist verkehrsüblich nicht zu erwarten, dass der Arbeitnehmer seinen Brief-
kasten an einem Sonntag leert. 
So entschied das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein im Fall einer Rechtsanwalts- und 
Notarfachangestellten, der ihr Arbeitgeber am letzten Tag der Probezeit – einem Sonntag – das Kün-
digungsschreiben durch einen Boten in den Briefkasten werfen ließ. 
 

Umsatzsteuer 
 

Verspätungszuschlag bei Einreichung der Umsatzsteuer-Voranmeldung in Papierform statt in 
elektronischer Form 
Umsatzsteuer-Voranmeldungen müssen dem Finanzamt elektronisch übermittelt werden. Auf Antrag 
kann das Finanzamt zur Vermeidung unbilliger Härten auf die elektronische Abgabe verzichten. Dann 
ist die Voranmeldung in Papierform auf amtlichem Vordruck einzureichen. Das Finanzamt muss dem 
Antrag entsprechen, wenn die elektronische Übermittlung für den Unternehmer wirtschaftlich oder 
persönlich unzumutbar ist, etwa weil die Schaffung der technischen Voraussetzungen nur mit einem 
nicht unerheblichen finanziellen Aufwand möglich wäre oder wenn der Unternehmer nach seinen indi-
viduellen Kenntnissen und Fähigkeiten nicht oder nur eingeschränkt in der Lage ist, die Möglichkeiten 
der Datenfernübertragung zu nutzen. 
Reicht ein Unternehmer seine Umsatzsteuer-Voranmeldung entgegen der gesetzlichen Verpflichtung 
zur Übermittlung in elektronischer Form in Papierform ein, steht dies einer Nichtabgabe gleich. Nach 
einem Beschluss des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg ist das Finanzamt berechtigt, einen Verspä-
tungszuschlag festzusetzen. Die Berechtigung besteht selbst dann, wenn in einem weiteren Verfahren 
gegen die Ablehnung eines Antrags auf Verzicht auf die elektronische Übermittlung gestritten wird. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

 


